
mittelverfahren beseitigt und besteht keine 
Notwendigkeit zu einer weiteren Verhand
lung, soll im Interesse der Wirksamkeit des 
Strafverfahrens und auch im Interesse des 
Angeklagten kein weiterer Zeitverzug zuge
lassen werden. In diesen Fällen kommt also 
die Selbstentscheidung des Rechtsmittel
gerichts in Betracht.

Sie birgt jedoch einerseits die Problematik 
in sich, ob das Rechtsmittelgericht in Anbe
tracht des Überprüfungscharakters seiner 
Verfahrensweise die notwendigen sachlichen 
Grundlagen und die inhaltliche Berechtigung 
dazu hat. Das wurde bereits bei der Dar
stellung des Überprüfungscharakters deut
lich gemacht. Andererseits berührt die 
Selbstentscheidung auch die Problematik der 
bindenden Weisungen. Eine einengende Re
gelung und Auffassung der Selbstentschei
dung würde die Zahl der Zurückverwei
sung von Strafsachen nach Aufhebung des 
angefochtenen Urteils erhöhen. Das wie
derum würde zu der unbefriedigenden Praxis 
führen, daß den erstinstanzlichen Gerichten 
nach Aufhebung und Zurückverweisung der 
Sache für die erneute Verhandlung keine 
echte Aufgabe der Sachaufklärung verbliebe 
bzw. infolge bindender Weisung kein Ent
scheidungsspielraum gelassen würde. Eine 
solche erneute erstinstanzliche Hauptver
handlung bliebe formal und gäbe der Tätig
keit der Richter und Schöffen keinen Inhalt. 
Sie würde von den Werktätigen nicht ver
standen werden. Diese Problematik beseitigt 
§301.

Paragraph 301 läßt die Selbstentscheidung 
unter folgenden Voraussetzungen zu:

Erstens: Beruht das angefochtene Urteil 
auf ungenügender Aufklärung oder unrich
tiger Feststellung des Sachverhalts und hat 
das Gericht ausnahmsweise eine eigene Be
weisaufnahme durchgeführt, kann es das an- 
gefochtene Urteil abändern und in der Sache 
selbst entscheiden (§ 301 Abs. 1).

In der Rechtsmittelverhandlung vernimmt 
das Gericht den Vertreter des Kollektivs, 
dem der zu einer Freiheitsstrafe verurteilte 
Angeklagte angehört, weil das vom erst
instanzlichen Gericht unterlassen worden 
war. Im Ergebnis der eigenen Beweisaufnah
me kommt das Gericht zu der Überzeugung, 
daß eine Verurteilung auf Bewährung auszu
sprechen ist, und es ändert das Urteil ent
sprechend ab. In diesem Falle hat sich das 
Rechtsmittelgericht durch die eigene Beweis
aufnahme den für die Abänderung des Ur
teils notwendigen unmittelbaren Eindruck 
über die problematischen Teile des Sachver
haltes verschafft.

Sofern keine höhere Strafe ausgesprochen 
wird, ist die Berechtigung zur Selbstentschei
dung durch das Rechtsmittelsgericht allge
mein anerkannt.

Falls das Verbot der Straferhöhung 
(§ 285) nicht entgegensteht, läßt das Gesetz 
jedoch auch zu, daß vom Rechtsmittelgericht 
eine höhere Strafe ausgesprochen oder ein 
freisprechendes Urteil in eine Verurteilung 
abgeändert wird. Dagegen erhobene Ein
wände, das Recht des Angeklagten würde 
verletzt, weil ihm gegen die Straferhöhung 
kein weiteres Rechtsmittel zusteht, haben 
im Ergebnis keine Berechtigung. Im Falle 
der Zurückverweisung zur erneuten Ver
handlung würde eine Berufung gegen das 
in der erneuten erstinstanzlichen Hauptver
handlung ergangene Urteil, insoweit es den 
Weisungen des Rechtsmittelgerichts ent
spricht, als unbegründet verworfen wer
den.

Zweitens: Für den Fall, daß das Urteil 
in den tatsächlichen Feststellungen richtig, 
aber im Schuld- oder Strafausspruch abzu
ändern ist, kann das Gericht selbst entschei
den, wenn
— keine höhere als die in erster Instanz er

kannte Strafe auszusprechen ist (§301 
Abs. 2 Zitf. 1);

Der Protest zugunsten des Angeklagten rügt, 
daß die Verurteilung wegen schwerer Kör
perverletzung zu Unrecht erfolgt ist, da das 
Gericht den Tatbestand unrichtig interpre
tierte. Wenn keine anderen Mängel vorlie
gen und das Rechtsmittelgericht den Grün
den des Protestes folgt, kann es den Schuld
ausspruch in vorsätzliche Körperverletzung 
abändem und eine angemessene mildere 
Strafe festsetzen.

— eine höhere als die in erster Instanz er
kannte Strafe oder eine Zusatzstrafc 
auszusprechen ist, aber nur insofern der 
Protest zuungunsten des Angeklagten 
eingelegt ist und dieser anwesend ist 
(§ 301 Abs. 2 Ziff. 2).

Diese Entscheidungsmöglichkeit des Rechts
mittelgerichts ist im Einzelfall dann berech
tigt, wenn im Falle einer Verurteilung das 
Rechtsmittelgericht aus dem vom erstinstanz
lichen Gericht fehlerfrei aufgeklärten und 
festgestellten Sachverhalt überzeugend die 
Notwendigkeit eines anderen Schuld- od‘er 
Strafausspruches sowie einer dementspre
chend höheren Strafe oder einer Zusatz
strafe ableiten kann.
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